
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

25. April 2022 
 
E inladung  zur T K -L unc htime@DG R I 
 
Liebe DGRI-Mitglieder,  
liebe Interessierte, 
 

wir laden Sie herzlich ein zur TK-Lunchtime@DGRI Veranstaltung zu dem Thema 

Das  neue G las fas erbereits tellung s entg elt 

 

Die Veranstaltung findet online statt via Microsoft Teams am  

Mittwoc h, den 18. Mai 2022 von 12:00 bis  12:45 Uhr. 

 

In der Mittagspause bieten wir Ihnen mit diesem Format die Möglichkeit, sich zu aktuellen TK-
rechtlichen Themen auf den aktuellen Stand zu bringen. 

Den Zugangs-Link zur Teilnahme erhalten Sie nach Anmeldung. Bitte melden Sie sich möglichst 
bis  zum 15.5.2022 per E-Mail an kontakt@dg ri.de an. 

 

Herzlich willkommen sind DGRI-Mitglieder sowie an TK-Themen Interessierte. Die Teilnahme ist 
kostenfrei. 

 

Z um T hema: 

Mit der TKG-Novelle 2021 wird das sog. Nebenkostenprivileg für die Umlage von TV-
Anschlüssen auf Mieter nach § 2 Nr. 15 BetrKV ab dem 1.7.2024 abgeschafft. Um gleichwohl 
Investitionen in die Inhausverkabelung mit Glasfaser zu erhalten, wurde in § 72 TKG ein neues 
Glasfaserbereitstellungsentgelt eingeführt. Hierüber können Telekommunikationsanbieter die 

Deutsche Gesellschaft für Recht  
und Informatik e.V. 

 
kontakt@dgri.de 

www.dgri.de 
 

Geschäftsstelle: 
Deutsche Gesellschaft für Recht  

und Informatik e.V. 
c/o Romy Fiolka, Ass. iur. 

Konrad-Zuse-Straße 41 
60438 Frankfurt am Main 
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An alle DGRI-Mitglieder und Interessierte 



 

 

Kosten des erstmaligen Ausbaus eines Hauses mit Glasfaser auf dem Eigentümer umlegen . 
Eigentümer, die ein mit Glasfaser erschlossenes Haus vermieten, können das 
Glasfaserbereitstellungsentgelt an ihre Mieter über die Betriebsnebenkosten weiterreichen. 
Dies wird befristet bis zum 31.12.2027 möglich sein. 

 

Z um R eferenten: 

Benedikt Kind ist Leiter Recht und Regulierungsgrundsätze im Hauptstadtbüro des 
Bundesverband Breitbandkommunikation e.V. (BREKO) und war im Gesetzgebungsprozess des 
neuen TKG sehr eng eingebunden. Er verfügt über jahrelange Erfahrung in allen Bereichen des 
Telekommunikationsrechts und hat zahlreiche Gesetzgebungs- und Regulierungsverfahren 
begleitet. 


